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RS OGH 1954/10/20 3Ob708/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1954

Norm

GenG §30

Rechtssatz

Ein Beschluß der Generalversammlung auf Erhöhung des Geschäftsanteiles ist dann ungültig, wenn in der Einladung

der Betrag, auf den der Geschäftsanteil erhöht werden soll, nicht angegeben ist. Dies muß auch für den Fall gelten, als

die Anzahl der von jedem Mitglied zu übernehmenden Geschäftsanteile geändert wird.
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